
Stadtverwaltung Pößneck

Steuerabteilung

Neustädter Str. 1

07381 Pößneck Steuerabteilung

Tel.: 03647 500 205

Fax.: 03647 500 5 205

Mail: steuern@

         poessneck.de

Spielapparatesteuer - Erklärung

       Kalendervierteljahr Jahr Personenkonten-Nummer

1. 2. 3. 4.

A. Allgemeine Angaben

Name bzw. Firma des Halters der Spielgeräte

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

B. Berechnung der Steuer

Geräte mit Gewinnmöglichkeit

Steuersatz Steuer

EUR Ct

Anzahl der Geräte in Spielhallen 120 €             je Apparat u.

lt. Anlage 1 (bei Stückzahlmaßstab) Monat

Einspielergebnisse (Bruttokasse in €)

der Geräte in Spielhallen insgesamt lt. Anlage 2 14 v. H.

Anzahl der Geräte in Gaststätten 50 €               je Apparat u.

lt. Anlage 3 (bei Stückzahlmaßstab) Monat

Einspielergebnisse (Bruttokasse in €)

der Geräte in Gaststätten insgesamt lt. Anlage 2 14 v. H.

Hinweis: Die Einspielergebnisse sind mit monatlichen Zählwerkausdrucken nach § 7 (4) Vergnügungssteuer-

                 satzung der Stadt Pößneck zu unterlegen.

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

Steuersatz Steuer

EUR Ct

Anzahl der Geräte in Spielhallen 41 €               je Apparat u.

lt. Anlage 1 Monat

Anzahl der Geräte in Gaststätten 25 €               je Apparat u.

lt. Anlage 3 Monat

Anzahl der Personalcomputer in Spielhallen 20 €               je Apparat u.

lt. Anlage 4 Monat

Anzahl der Personalcomputer in Gaststätten 10 €               je Apparat u.

lt. Anlage 4 Monat

Anzahl der Geräte mit denen sexuelle Handlungen

oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden 1.000 €          je Apparat u.

Monat

Spielapparatesteuer insgesamt



Unterschrift

Ich versichere, die Angaben in dieser Steuererklärung sowie in den Anlagen wahrheitsgemäß und nach

bestem Gewissen gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass ein förmlicher Steuerbescheid nur bei

abweichender Steuerfestsetzung durch die Stadtverwaltung Pößneck - Steuerabteilung erteilt wird.

Ort, Datum eigenhändige Unterschrift

Rechtsbehelfsbelehrung

Die unbeanstandete Entgegennahme dieser Steuererklärung durch die Stadtverwaltung Pößneck, Abt. Steuern,

gilt als Steuerfestsetzung. Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats schriftlich oder zur 

Niederschrift bei der Stadtverwaltung Pößneck, Abt. Steuern, Neustädter Str.1 in 07381 Pößneck Widerspruch

eingelegt werden. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Steuererklärung bei der

Stadtverwaltung Pößneck, Abt. Steuern, eingegangen ist.

Durch die Einlegung des Rechtsbehelfs wird die Pflicht zur Zahlung der Steuer nicht aufgehalten.

Rechtsgrundlage

Die vorstehende Steuererklärung erfolgt aufgrund der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spiel-

apparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Pößneck vom 17.03.2010 und

die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen

um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Pößneck vom 07.12.2010.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass sowohl der Eingang dieser Erklärung bei der Stadt Pößneck als auch der Eingang

der Steuer auf einem der unten aufgeführten Konten bei der Stadtkasse bis zum 15. Tag nach Ablauf eines

Kalendervierteljahres erfolgt sein muss.

Bitte geben Sie bei Zahlungen und Schriftverkehr das o.g. Personenkonto an.


